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TERMINKALENDER 
Letzter Termin

Arbeitsmöglichkeiten erweitert

Neues bei den Gutscheinen
In Italien ist die Schwarzarbeit

stark verbreitet. Das ist auch
auf die komplizierten Arbeits-
vorschriften und die hohen
Lohnnebenkosten zurückzufüh-
ren. Wenigstens für die Gele-
genheitsarbeiten (lavoro acces-
sorio occasionale) gibt es jedoch
seit einiger Zeit eine wesentliche
Vereinfachung durch die Ein-
führung der Entlohnungsgut-
scheine (Ermächtigungsverord-
nung Nr. 276/2003).
Um die Verwendung der Gut-
scheine (vouchers) zu fördern,
ist diese einfache Entlohnungs-
möglichkeit heuer noch erwei-
tert worden. Für diese Gelegen-
heitsarbeiten ist kein schriftli-
cher Arbeitsvertrag erforder-
lich, und es ist auch keine Mel-
dung beim Arbeitsamt vorge-
sehen. Die Entlohnung erfolgt
mit Entlohnungsgutscheinen,
die vom Arbeitgeber beim So-
zialversicherungsinstitut
NISF/INPS oder über das In-
ternet erworben werden kön-
nen. 
Von der Entlohnung werden bei
der Einlösung der Gutscheine
die Sozialversicherungsbeiträge
(INPS und INAIL) sowie das
Bearbeitungsentgelt einbehal-
ten. Das sind insgesamt 25 Pro-
zent vom Nennwert des Gut-

scheins. Das ausbezahlte Ent-
gelt für Gelegenheitsarbeit wird
nicht besteuert und hat auch
keinen Einfluss auf das even-
tuell bezogene Arbeitslosengeld.
Pro Jahr dürfen die Entloh-
nungsgutscheine einen Gesamt-
betrag von höchstens 5000 Euro
je Auftraggeber ausmachen.
Die Entlohnungsgutscheine
können für Gelegenheitsarbei-
ten in folgenden Fällen verwen-
det werden:
• für Jugendliche und junge Er-
wachsene bis zu 24 Jahren, die
eine Schule oder eine Univer-
sität besuchen, wenn die Ge-
legenheitsarbeiten während der
Ferien oder an Wochenenden
staffinden; 
• für Universitätsstudenten ab
25 Jahren; sie können Gelegen-
heitsarbeiten während des gan-
zen Jahres ausüben;
• für Pensionisten in allen Be-
reichen der Privatwirtschaft
und bei öffentlichen Körper-
schaften; 
• für Hausarbeiten sowie für die
Betreuung von Kindern und al-
ten Personen;
• für Nachhilfeunterricht;
• für einfache Garten-, Putz-
und Instandhaltungsarbeiten
auch bei öffentlichen Körper-
schaften; 

• für kulturelle, sportliche und
soziale Veranstaltungen;
• für Arbeiten in Notfällen
(Überschwemmungen, Schnee-
fälle); 
• für die Ernte und andere sai-
sonale Arbeiten in der Land-
wirtschaft von Pensionisten,
Hausfrauen und Studenten bis
zu 24 Jahren;
• für Arbeiten in Pferdeställen
und Reitschulen (neu seit 2010);
• für Arbeiten in Familienun-
ternehmen in sämtlichen Berei-
chen (seit heuer entfällt die Be-
schränkung auf die Bereiche
Handel, Dienstleistungen und
Tourismus; 
• für die Verteilung von Zei-
tungen und Zeitschriften von
Haus zu Haus und für den Wan-
derhandel mit solchen Drucker-
zeugnissen; 
• für Empfänger von Arbeits-
losengeld und von Bezügen aus
der Lohnausgleichskasse für
Arbeiten in sämtlichen Wirt-
schaftszweigen; für diese Tätig-
keiten gilt ein Höchstbetrag von
3000 Euro pro Jahr;
• für Arbeitnehmer in Teilzeit-
beschäftigung. 
Die Beschäftigung von Gelegen-
heitsarbeitern, deren Bezahlung
mit Entlohnungsgutscheinen er-
folgt, ist auch durch öffentliche
Verwaltungen möglich (z. B.
beim Schneeschaufeln). Für vie-
le Vereine, Unternehmen und
Privatpersonen könnten die
Entlohnungsgutscheine für Ge-
legenheitsarbeit eine einfache
Lösung für die Durchführung
kleinerer Arbeiten darstellen. In
anderen Ländern, wie z. B. Bel-
gien, hat sich diese Entloh-
nungsform für Gelegenheitsar-
beiten bereits ziemlich be-
währt. 
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Realrechte 
Was ist der Unterschied zwi-
schen Gebrauchsrecht, Frucht-
genuss und Wohnrecht?

Alle drei sind Realrechte und un-
terscheiden sich wie folgt: Der
Fruchtgenuss erlaubt es, die Sa-
che eines Dritten, unter Beach-
tung ihrer wirtschaftlichen und
sozialen Widmung und inner-
halb der von Gesetz und Vertrag
festgesetzten Grenzen, zu ge-
brauchen. Zudem erhält man die
Erträge der Sache (z. B. Mietein-
nahmen). Das Gebrauchsrecht
bezieht sich nur auf die Nutzung
einer Sache und auf den Erhalt
von deren Erträgen, jedoch nur
im Ausmaß der Bedürfnisse des
Nutznießers und seiner Familie.
Im Gegensatz dazu stellt das
Wohnrecht das Recht dar, eine
Immobilie vom Nutznießer und
seiner Familie zu gebrauchen.
Das Gebrauchsrecht und das
Wohnrecht unterscheiden sich
vom Fruchtgenuss vor allem auf-
grund deren persönlichen Cha-
rakters. Zudem kann das Nut-
zungs- und das Wohnrecht nicht
an Dritte abgetreten werden. Der
Fruchtgenuss kann an Dritte ab-
treten werden, falls dies vertrag-
lich nicht anders geregelt ist.

Steuerbegünstigung 
Ich wohne in einer Immobili-
eneinheit, die als Büro (A/10)
eingestuft ist und wo ich auch
meine Beratungstätigkeit aus-
übe. Kann ich die Steuerbegün-
stigung auf Erstwohnungen bei
Kauf einer Wohnung in An-
spruch nehmen?

Ja, die Nutzung eines Büros
(A/10) als Wohnung stellt kein
Hindernis für die Inan-
spruchnahme der Steuerbegün-
stigung auf Erstwohnungen dar
(Rundschreiben der Finanzver-
waltung Nr. 19 vom 1. März
2001). 

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it). Die
Redaktion behält sich vor, eine
Auswahl unter den eingesandten
Fragen zu treffen.
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Auch Babysitten kann künftig
unbürokratisch mit Gutscheinen

bezahlt werden.

Montag, 15. Februar

Einzelhändler - Sammelbuchung der Jänner-Umsätze:
Die Einzelhändler und gleichgestellte Unternehmen müssen bis
heute, die im Jänner mit Ausstellung eines Kassabelegs oder
Steuerbelegs erzielten Umsätze gesammelt in das MwSt.-Buch
eintragen. 

Dienstag, 16. Februar

Steuervertreter - Zahlung des Steuereinbehalts:
Die im Jänner vom Steuervertreter einbehaltene Einkommen-
steuer (Irpef) muss mit elektronischem Überweisungsauftrag F24
überwiesen werden. Der Steuereinbehalt (ritenuta d’acconto)
betrifft die im Jänner bezahlten Löhne und Gehälter, die Entgelte
der Freiberufler und freien Mitarbeiter, die Provisionen der
Handelsvertreter und Agenten usw. Die Steuervertreter müssen
für den Jänner auch den Aufschlag auf die Einkommensteuer
zugunsten des Landes und einiger Gemeinden überweisen.
Arbeitgeber - NISF/INPS-Beiträge:
Die Arbeitgeber müssen für ihre Beschäftigten und die freien
Mitarbeiter die NISF/INPS-Beiträge für den Monat Jänner mit
Vordruck F24 überweisen.
Mehrwertsteuer - monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen,
müssen die für den Monat Jänner geschuldete Steuer berechnen
und auf elektronischem Weg überweisen.


